
 

 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 10  
nach § 203 Absatz 2 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Absätze 3 und 4 AktG 

Unter Punkt 10 der Tagesordnung wird die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 
2010 in Höhe von bis zu Euro 3.023.200,00 durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber 
lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen vorgeschlagen. 

Mit dem vorgeschlagenen Genehmigten Kapital 2010 wird der Vorstand der Colonia Real 
Estate AG in einem angemessenen Rahmen in die Lage versetzt, die 
Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft jederzeit den geschäftlichen Erfordernissen 
anzupassen und in den sich wandelnden Märkten im Interesse ihrer Aktionäre schnell und 
flexibel zu handeln. Der Vorstand sieht es als seine Pflicht an, dafür zu sorgen, dass die 
Gesellschaft – unabhängig von konkreten Ausnutzungsplänen – stets über die 
notwendigen Instrumente der Kapitalbeschaffung verfügt. Da Entscheidungen über die 
Deckung eines Kapitalbedarfs in der Regel kurzfristig zu treffen sind, ist es wichtig, dass 
die Gesellschaft hierbei nicht vom Rhythmus der jährlichen Hauptversammlung abhängig 
ist. Mit dem Instrument des genehmigten Kapitals hat der Gesetzgeber diesem Erfordernis 
Rechnung getragen. Gängige Anlässe für die Inanspruchnahme eines genehmigten 
Kapitals sind die Stärkung der Eigenkapitalbasis und die Finanzierung von 
Beteiligungserwerben. 

Bei der Ausnutzung der unter Tagesordnungspunkt 10 vorgeschlagenen Ermächtigung 
des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft 
gegen Bar- oder gegen Sacheinlagen zu erhöhen, steht den Aktionären grundsätzlich ein 
Bezugsrecht zu. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in 
bestimmtem Umfang über den Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre 
zu entscheiden: 

a) Die Ermächtigung des Vorstands, etwaige Spitzenbeträge, die sich auf Grund des 
Bezugsverhältnisses ergeben, von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 
dient der Gewährleistung eines praktikablen Bezugsverhältnisses und damit der 
Erleichterung der technischen Durchführung der Kapitalerhöhung. Die als 
sogenannte freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgenommenen neuen 
Aktien werden bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. 

b) Des Weiteren ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Möglichkeit eines 
Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre vorgesehen, soweit es erforderlich 
ist, um auch den Inhabern bereits begebener oder künftig zu begebender Options- 
und/oder Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien geben zu 
können, wenn dies die Bedingungen der jeweiligen Schuldverschreibung vorsehen. 
Solche Schuldverschreibungen sind zur erleichterten Platzierung am Kapitalmarkt in 
der Regel mit einem Verwässerungsschutzmechanismus ausgestattet, der vorsieht, 
dass den Inhabern bei nachfolgenden Aktienemissionen mit Bezugsrecht der 
Aktionäre anstelle einer Ermäßigung des Options- bzw. Wandlungspreises ein 
Bezugsrecht auf neue Aktien eingeräumt werden kann, wie es auch den Aktionären 
zusteht. Die Inhaber werden damit so gestellt, als ob sie ihr Options- oder 
Wandlungsrecht bereits ausgeübt hätten bzw. eine Wandlungspflicht erfüllt wäre. 
Dies hat den Vorteil, dass die Gesellschaft – im Gegensatz zu einem 
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Verwässerungsschutz durch Reduktion des Options- bzw. Wandlungspreises – 
einen höheren Ausgabekurs für die bei der Wandlung oder Optionsausübung 
auszugebenden Aktien erzielen kann. 

c) Darüber hinaus sieht der Beschlussvorschlag unter Tagesordnungspunkt 10 vor, 
dass der Vorstand die Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom gesetzlichen 
Bezugsrecht ausschließen darf, wenn der Ausgabebetrag der gegen Bareinlagen 
ausgegebenen neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien 
gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des 
Ausgabebetrages nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung ermöglicht es 
der Gesellschaft, Marktchancen schnell und flexibel zu nutzen und einen hierbei 
entstehenden Kapitalbedarf gegebenenfalls auch sehr kurzfristig zu decken. Der 
Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht dabei nicht nur ein zeitnäheres Agieren, 
sondern auch eine Platzierung der Aktien zu einem börsenkursnahen Preis, also 
ohne den bei Bezugsrechtsemissionen in der Regel erforderlichen Abschlag. Dies 
führt zum Wohl der Gesellschaft zu höheren Emissionserlösen. Zusätzlich kann mit 
einer derartigen Platzierung die Gewinnung neuer Aktionärsgruppen angestrebt 
werden. Bei Ausnutzung der Ermächtigung wird der Vorstand den Abschlag – mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats – so niedrig bemessen, wie dies nach den zum 
Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen möglich ist. Der 
Abschlag vom Börsenpreis zum Zeitpunkt der Ausnutzung des genehmigten Kapitals 
wird jedoch keinesfalls mehr als 5 % des aktuellen Börsenpreises betragen.  

Die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 
ausgegebenen Aktien dürfen insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht 
überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt 
der Ausnutzung der Ermächtigung. Auf diese Begrenzung ist die Veräußerung 
eigener Aktien anzurechnen, sofern sie während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG erfolgt. 
Ferner sind auf diese Begrenzung diejenigen Aktien anzurechnen, die zur 
Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. 
einer Wandlungspflicht ausgegeben werden bzw. auszugeben sind, sofern die 
Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss 
des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 
ausgegeben werden. Durch diese Vorgaben wird im Einklang mit der gesetzlichen 
Regelung dem Bedürfnis der Aktionäre nach einem Verwässerungsschutz ihres 
Anteilsbesitzes Rechnung getragen. Die Aktionäre haben aufgrund des 
börsenkursnahen Ausgabepreises der neuen Aktien und aufgrund der 
größenmäßigen Begrenzung der bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung grundsätzlich 
die Möglichkeit, ihre Beteiligungsquote durch Erwerb der erforderlichen Aktien zu 
annähernd gleichen Bedingungen über die Börse aufrechtzuerhalten. Es ist daher 
sichergestellt, dass in Übereinstimmung mit der gesetzlichen Wertung des § 186 
Absatz 3 Satz 4 AktG die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen bei einer 
Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts 
angemessen gewahrt bleiben, während der Gesellschaft im Interesse aller Aktionäre 
weitere Handlungsspielräume eröffnet werden. 
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d) Das Bezugsrecht der Aktionäre soll mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch bei 
Ausnutzung der Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen 
ausgeschlossen werden können. Damit wird der Vorstand in die Lage versetzt, 
Aktien der Gesellschaft in geeigneten Einzelfällen bei 
Unternehmenszusammenschlüssen und zum Erwerb von Unternehmen, 
Beteiligungen an Unternehmen, Unternehmensteilen oder anderen 
Wirtschaftsgütern einzusetzen. So kann sich in Verhandlungen die Notwendigkeit 
ergeben, als Gegenleistung nicht Geld, sondern Aktien zu leisten. Die Möglichkeit, 
Aktien der Gesellschaft als Gegenleistung anbieten zu können, schafft damit einen 
Vorteil im Wettbewerb, um interessante Akquisitionsobjekte sowie den notwendigen 
Spielraum, sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, 
Beteiligungen an Unternehmen, Unternehmensteilen oder anderen 
Wirtschaftsgütern liquiditätsschonend zu nutzen. Auch unter dem Gesichtspunkt 
einer optimalen Finanzierungsstruktur kann die Hingabe von Aktien sinnvoll sein. 
Der Gesellschaft erwächst dadurch kein Nachteil, denn die Emission von Aktien 
gegen Sachleistung setzt voraus, dass der Wert der Sachleistung in einem 
angemessenen Verhältnis zum Wert der Aktien steht. 

Der Vorstand wird bei der Festlegung der Bewertungsrelation sicherstellen, dass die 
Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre angemessen gewahrt bleiben und ein 
angemessener Ausgabebetrag für die neuen Aktien erzielt wird. Der Vorstand wird in 
jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen soll. Er wird das 
Bezugsrecht der Aktionäre nur dann ausschließen, wenn sich der Erwerb im Rahmen der 
Akquisitionsvorhaben hält, die der Hauptversammlung in diesem Bericht abstrakt 
umschrieben worden sind, und wenn der Erwerb gegen Ausgabe von Aktien im 
wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. Der Aufsichtsrat wird seine 
erforderliche Zustimmung zur Ausnutzung des Genehmigten Kapitals nur dann erteilen, 
wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind. Vor der Ausnutzung der Ermächtigung der 
Hauptversammlung zur Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts wird der 
Vorstand in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von ihr Gebrauch macht. Eine 
Ausnutzung erfolgt nur dann, wenn dies nach Einschätzung des Vorstands und 
Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft liegt. Der Vorstand wird der jeweils nächsten 
Hauptversammlung über jede Ausnutzung der Ermächtigung berichten. 

 


